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RS OGH 1977/12/6 4Ob119/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1977

Norm

ArbVG §101

Rechtssatz

Verschlechterung der "sonstigen Arbeitsbedingungen", wenn die neue Tätigkeit so geringe geistige Anforderungen

gegenüber der früheren Arbeit stellt, daß sie bei objektiver Beurteilung nur als emp7ndliche Abwertung der

Persönlichkeit des Arbeitsnehmers gewertet werden kann; daß die frühere Arbeit "fachlich schwieriger, interessanter,

abwechslungsreicher und weniger monoton" war, reicht für sich allein nicht aus.
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4 Ob 119/77
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